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Beitragshaftung für einen Mitunternehmer - BSG-Beschluß vom          
22.08.1996 - 2 BU 147/96 
 
Beitragshaftung (§§ 658 Abs. 2, 723 RVO; § 705 BGB; § 7 Abs. 4       
Satz 2 HwO) für einen Mitunternehmer;                                
hier: BSG-Beschluß vom 22.08.1996 - 2 BU 147/96 -                    
Das BSG hat mit Beschluß vom 22.08.1996 - 2 BU 147/96 - folgendes    
entschieden:                                                         
Orientierungssatz:                                                   
Die Rechtsfrage, ob das Rechtsinstitut der Haftung aus               
Rechtsschein aufgrund eines zum Schein geschlossenen                 
Gesellschaftsvertrags auch im Sozialversicherungsrecht anwendbar     
ist, ist durch das BSG geklärt. In seinem Urteil vom 12.11.1986      
- 9b RU 8/84 = BSGE 61, 15 ff hat das BSG entschieden, daß als       
Mitunternehmer für Beitragsforderungen der Berufsgenossenschaft      
jedenfalls nach dem Grundsatz des Rechtsscheins haftet, wer sich     
unabhängig von der Rechtswirksamkeit des Gesellschaftsvertrags als   
Mitgesellschafter in die Handwerksrolle eintragen läßt.              
 

 

 


